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Tempo30wird«salonfähig»
Regierung macht Gesinnungswandel aus und hält tieferes Limit vermehrt auch auf Kantonsstrassen für möglich.

UrsMoser

In zahlreichen Gemeinden wur-
den in letzter Zeit auf Quartier-
strassen Tempo-30-Zonen ein-
gerichtet, um die Quartiere si-
cherer oder ruhiger zu machen.
Aber Tempo 30 auch auf Kan-
tonsstrassen innerorts? Das gibt
es bis jetzt so gut wie gar nicht,
aber es sollte in Zukunft ver-
mehrt möglich sein. In der Be-
antwortung eines parlamentari-
schen Vorstosses von Christof
Schauwecker (Grüne, Solo-
thurn) spricht die Regierung
diesbezüglich von einer «in ge-
wissen Bereichen gewandelten
Haltung der kantonalen Behör-
den zur Thematik».

In den letzten zehn Jahren
sind aus neun Gemeinden Be-
gehren für Tempo-30-Strecken
aufKantonsstrassenabschnitten
eingegangen, inderRegelwurde
ihnen – mit zwei Ausnahmen in

Dulliken und Lüsslingen-Nen-
nigkofen – nicht entsprochen.
Dies ganz einfach deshalb, weil
keines der von der Signalisa-
tionsverordnung vorgegebenen
Kriterienerfüllt gewesensei, um
die vom Bundesrat festgesetzte
Höchstgeschwindigkeit für be-
stimmte Strassenstrecken her-
abzusetzen, wie es in der Stel-
lungnahme zu Schauweckers
Interpellation heisst.

Diese Kriterien sind: Eine
Gefahr ist nur schwer oder nicht
rechtzeitig erkennbar; bestimm-
te Strassenbenützer bedürfen
eines besonderen, nicht anders
zu erreichenden Schutzes; auf
Strecken mit grosser Verkehrs-
belastung kann mit der Mass-
nahme der Verkehrsablauf
verbessert werden oder es wird
damit eine im Sinn der Umwelt-
schutzgesetzgebung übermässi-
ge Umweltbelastung reduziert.
Das sind nicht ausschliesslich

«harte»KriterienohneInterpre-
tationsspielraum. Die geltende
Gesetzgebung sieht aber für die
Gemeinden kein formales An-
tragsrecht zur Senkung der
Höchstgeschwindigkeit auf
Kantonsstrassen vor und somit
auch kein Rechtsmittel, wenn
das Amt für Verkehr und Tiefbau
ein Begehren abschlägig beant-
wortet.

Kantonsrat Schauwecker
macht in seinem Vorstoss gel-
tend, dass das Bundesgericht
schonwiederholt zugunstenvon
Tempo 30 auch auf Kantons-
strassen entschieden habe. Der
Regierungsrat schreibtnun,dass
er die Ansicht des Bundesge-
richts teile, dass sich tiefere Ge-
schwindigkeiten positiv auf die
Verkehrssicherheit auswirken
und zu einer Reduktion der Um-
weltbelastungbeitragenkönnen.
Um eine Temporeduktion zu
verfügen,müsstennatürlichwei-

terhin die bundesrechtlichen
Vorgaben erfüllt sein, aber ja: Es
hat diesbezüglich ein Gesin-
nungswandel stattgefunden,wie
die Regierung weiter ausführt.
Bis anhin habe der Kanton die
Haltungvertreten,dasskantona-
le Strassenzüge mit Durchlei-
tungscharakter grundsätzlich
den verkehrsorientierten Stras-
sen und damit auch grundsätz-
lich demTemporegime50zuzu-
ordnen sind.

Heute erfolge die Beurtei-
lung der allfälligen Integration
von Hauptstrassenabschnitten
in eine Tempo-30-Zone aber
differenzierter. Unter gewissen
Voraussetzungen und basierend
auf einem entsprechenden Gut-
achten könne man sich zukünf-
tig durchaus auch Tempo-
30-Strecken auf verkehrs-
orientierten Kantonsstrassen
vorstellen, so der Regierungsrat.
Welche Geschwindigkeitsre-

gimes auf Strassen grundsätz-
lich gelten sollen und welche Be-
dürfnisse Strassenräume erfül-
len müssen, sei auch abhängig
von «grundsätzlichen gesell-
schaftlichen Haltungen und
Werten». In den letzten Jahren
sei diesbezüglich ein Wandel
festzustellen gewesen.

Skeptiker brauchen auf-
grund der Ausführungen aber
nun nicht gleich zu befürchten,
dass der Kanton auf allen Kan-
tonsstrassenabschnitten inner-
orts die Höchstgeschwindigkeit
auf 30 km/h reduzieren will. Als
orientierende Grundlage gelte
weiterhin der von der Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung
entwickelteAnsatz, alleStrassen
im Siedlungsgebiet einem Re-
gime zuzuordnen: 50 km/h auf
verkehrsorientierten Strassen,
siedlungsorientierte Kantons-
strassen können in Tempo-
30-Zonen eingebunden werden.

Die Kantonsregierung
zeigt sich in ihrer neuen
Zusammensetzung auf
der Rathaustreppe. Zuvor
hat sich das Gremium –
«einvernehmlich», wie
mitgeteilt wird – auf die
Departementsverteilung
geeinigt. Demnach über-
nimmt Peter Hodel (FDP,
l.) die Finanzen; Sandra
Kolly (CVP, r.) Bau und
Justiz. Die Bisherigen
bleiben ihren Bereichen
treu: Remo Ankli (FDP):
Bildung, Susanne Schaff-
ner (SP): Inneres und
Brigit Wyss (G): Volks-
wirtschaft. Rechts im
Bild: Staatsschreiber
Andreas Eng. Bild: zvg

DasGesichtderKindermusik istverstorben
Am Sonntag verlor Christian Schenker aus Kappel den Kampf gegen die Folgen eines Hirntumors. Er wurde 50 Jahre alt.

«Er hat seine Krankheit tapfer
ertragen. Nach wenigen Mona-
ten des Hoffens und Bangens, in
denen sein Körper immer
schwächer wurde, war die
Krankheit stärker als er.» Die
Rede ist von Christian Schenker,
der am 2. Mai an den Folgen
eines Hirntumors verstarb. Der
Kappeler hinterlässt seine Frau
und zwei Kinder.

In Erinnerung bleibt Chris-
tian Schenker als kreativer
Künstler mit einer immensen
Schaffenskraft. Elf Alben brach-
te er heraus; seit 2002 heizte er
dem Publikum zusammen mit
seiner Band «Grüüveli Tüüfeli»
an unzähligen Festivals, Open
Airs, Schulen, Dorffesten und in
Theatern ein. Ausserdem
schrieb er Auftragslieder für

Verlage, Kindergärten, Schulen,
Firmen und Musicals. 2018 er-
schien mit «Chumm, mir boue
e Isebahn» zudem eine CD zur
Familientour des Schweizer
Schriftstellerwegs in Olten.

Ideenunterdem
Kopfkissen
Der Liedermacher fand seine
Inspiration im Alltag der Men-
schen, dem aktuellen Gesche-
hen und darin, was Kinder und
Familien beschäftigt. Die Ideen
würden morgens einfach unter
seinem Kopfkissen liegen, sagte
Schenker im Porträt zum Kunst-
preis Musik, mit dem er 2018
vom Kanton Solothurn ausge-
zeichnet wurde.

«Er gab der ganzen Kinder-
musik ein Gesicht», meint Brit-

ta Kaufmann, OK-Präsidentin
des Kinderopenairs Etziken.
Zehnmal wurde dieses schon
durchgeführt. Neunmal war
Christian Schenker der Haupt-
act und begeisterte jeweils bis
zu 1500 Kindern und Erwachse-
nen. «Er hat den Anlass von An-
fang an mitgeprägt», sagt Kauf-
mann. Man habe ihn sehr ge-
schätzt. Sie berichtet von einer
besonderen Stimmung, wenn er
auftrat. «Wir wussten, dass er
die Kinder mitreissen kann. Ei-
nige standen zu Beginn des Kon-
zerts noch scheu da. Am Schluss
tanzten Gross und Klein.» Er
habe die Kinder einfach glück-
lich gemacht. Eine weitere Lei-
denschaft von Christian Schen-
ker war die Fasnacht. Bei der
diesjährigen Oltner Fasnacht

wäre er als Obernaar vorgese-
hen gewesen. Wie es nun mit
der Höckeler-Zunft und ihrem
Obernaarenposten weitergeht,
ist noch offen: «Die Anlässe wä-

ren auf ihn zugeschnitten gewe-
sen; wir können jetzt nicht ein-
fach einen Ersatzmann aufbie-
ten», sagt Zunftmeister Thomas
A. Müller. Für die Zunft sei das

nicht denkbar und wahrschein-
lich sehe es das Fasnachts- und
Umzugskomitee Olten (Fuko)
ähnlich.

Müller hat Schenker vor
knapp zwei Monaten das letzte
Mal gesehen, als er ihn zu Hau-
se besuchte. «Er war eine wich-
tige Person bei uns in der
Clique.» Müller umschreibt ihn
als sehr unterhaltsame und
kreative Persönlichkeit, die vor
allem bei den Schnitzelbänken
und musikalisch viel beigetra-
gen habe. «Er konnte fast schon
aus dem Stegreif Reime schmie-
den und singen.» Man merkte,
dass er viel Bühnenerfahrung
hatte und so das Publikum mit-
reissen konnte.

Lea Durrer und FabianMusterBegeisterte Klein und Gross: Christian Schenker. Bild: Patrick Lüthy

Regierung: Jamit
Vorbehalt zuDrei-
Phasen-Modell

Öffnungsschritte Die Solothur-
ner Regierung begrüsst das vom
Bundesrat vorgeschlagene Drei-
Phasen-Modell und die damit
verbundenen weiteren Öff-
nungsschritte grundsätzlich. Sie
betont in ihrer Vernehmlassung
allerdings, dass Öffnungen für
Restaurants, Bars, Diskotheken,
Kulturveranstaltungen und
Sportveranstaltungen jeweils
möglichst für alle gelten sollen.

Der Bundesrat hat sein Drei-
Phasen-Modell, das die Corona-
strategie für die nächsten Mona-
te definiert, in die Vernehmlas-
sung geschickt. Dieses Modell
orientiert sich insbesondere am
Impffortschritt und zeigt den
Weg auf bis zum Zeitpunkt,
wenn alle impfwilligen Perso-
nen geimpft sind. Es beschreibt
für jede der drei Phasen die re-
levanten Rahmenbedingungen,
Eckpunkte und die damit ver-
bundene Öffnungsstrategie.

Privilegienerstwennalle
Impfwilligengeimpft sind
«Der Regierungsrat begrüsst
dieses Drei-Phasen-Modell und
weitere Öffnungsschritte»,
heisst es in einer Mitteilung. Er
sei grundsätzlich damit einver-
standen, den Zugang zu den Or-
ten mit hohem Übertragungsri-
siko – wie Restaurants, Bars, Dis-
kotheken sowie für Kultur- und
Sportveranstaltungen – falls die
Voraussetzungen für die Öff-
nung noch nicht gegeben sind,
vorübergehend auf geimpfte,
genesene und getestete Perso-
nen sowie auf Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren zu be-
schränken.

Aber: «Dies soll jedoch erst
dann erfolgen, wenn alle Perso-
nen, die sich impfen lassen
möchten, auch tatsächlich ge-
impft sind.» Zudem solle dafür
auf nationaler Ebene eine tech-
nische Lösung zur Verfügung
stehen, mit welcher diese Be-
schränkung auch durchgesetzt
werden könne, wird eine weite-
re Bedingung genannt.

Zu den konkreten nächsten
Öffnungsschritten des Bundes
werde sich der Kanton voraus-
sichtlich Mitte Mai vernehmen
lassen können. (szr)

SandraKolly: Bau
und Justiz, Peter
Hodel: Finanzen
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